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Die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Berlin veranlasst viele Deutsche und auch ausländische 
Unternehmen, hier auf geeignete Art und Weise einen neuen, zusätzlichen Standort zu begründen. 
Hierzu sind drei unterschiedliche Formen denkbar: 
 

Die Gründung einer Tochtergesellschaft 

Mit der Gründung einer Tochtergesellschaft wird eine vom Mutterunternehmen rechtlich selbstän-
dige Unternehmenseinheit ins Leben gerufen. Die Rechtsgrundlagen hierfür ergeben sich je nach 
der gewünschten Rechtsform aus den jeweiligen einschlägigen Gesetzen (für die OHG und die KG 
das Handelsgesetzbuch, für die GmbH das GmbH-Gesetz und für die AG das Aktiengesetz). Die 
Tochtergesellschaft firmiert und bilanziert eigenständig; Gründungsvorschriften, Gewerbeanmel-
dung und Handelsregistereintragung richten sich nach dem jeweiligen deutschen Recht, auch 
wenn es sich um ausländische Gründer handelt. 
 

Die Gründung einer selbständigen Niederlassung (Zweignie-
derlassung) 

Eine Zweigniederlassung kommt für diejenigen Unternehmen in Betracht, deren Hauptniederlas-
sung bereits in das Handelsregister eingetragen ist oder – wenn es sich um ein ausländisches Un-
ternehmen handelt - deren Hauptniederlassung in das Handelsregister einzutragen wäre, wenn 
das Unternehmen in Deutschland ansässig wäre. 
 

Gründung durch deutsche Unternehmen 

Im Gegensatz zur Tochtergesellschaft ist die Zweigniederlassung niemals eine eigenständige juris-
tische Person, auch wenn sie gegenüber der Hauptniederlassung weitgehend selbständig ist. 
Nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) ist eine Zweigniederlassung eine vom Hauptgeschäft räum-
lich getrennte Niederlassung, die als zusätzlicher, auf Dauer gedachter Mittelpunkt des Unterneh-
mens geschaffen ist.  
 
Typische Merkmale einer Zweigniederlassung sind: 
 

• Erledigung sachlich gleicher oder ähnlicher Geschäfte wie in der Hauptniederlassung; 

• gewisse Dauer (z. B. also nicht nur die Abwicklung zeitlich befristeter Messegeschäfte); 

• äußere Einrichtung ähnlich wie bei einer Hauptniederlassung (meistens, aber nicht notwen-
dig: gesonderte Buchführung; eigenes Bankkonto und eigenes Geschäftslokal); 

• Niederlassungsleiter mit wesentlichen Befugnissen. 
 
Der Leiter der Zweigniederlassung vertritt sie nach außen hin selbständig. Schuldnerin von Ver-
bindlichkeiten ist jedoch immer die natürliche oder juristische Person der Hauptniederlassung.  
 
Die Errichtung einer Zweigniederlassung geschieht: 
 

• bei Einzelfirmen durch den Inhaber 

• bei Personengesellschaften (OHG und KG) durch die persönlich haftenden Gesellschafter 
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• bei GmbH durch den/die Geschäftsführer 

• bei AG durch den Vorstand. 
 
Die Anmeldung der Zweigniederlassung erfolgt beim Gericht der Hauptniederlassung / am Ge-
sellschaftssitz. Zuständig für die Anmeldung sind: 
 

• beim Einzelkaufmann dieser selbst oder der Prokurist mit einer öffentlich beglaubigten Voll-
macht, 

• bei den Personengesellschaften die vertretungsberechtigten Gesellschafter bzw. der Proku-
rist mit Vollmacht, 

• bei der GmbH die Geschäftsführer (der Prokurist ist ausdrücklich ausgeschlossen), 

• bei der Aktiengesellschaft die vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder. 

 
Die Anmeldung muss schriftlich in notariell beglaubigter Form beim Registergericht eingereicht 
werden. 
 
Bei der GmbH ist eine beglaubigte Abschrift des Gesellschaftsvertrages und eine Gesellschafterlis-
te einzureichen. Bei der Aktiengesellschaft muss eine öffentlich beglaubigte Abschrift der Satzung 
in der z. Z. der Anmeldung gültigen Fassung eingereicht werden. Die jeweiligen Unterschriften 
müssen durch einen Notar beglaubigt werden. Für den Fall, dass eine erschienene Person nicht im 
eigenen Namen sondern für eine andere Person handelt, ist eine schriftliche Vollmacht bzw. nach-
trägliche Einwilligung in notariell beglaubigter Form erforderlich. Falls die Unterschrift unter einer 
Vollmacht von einem ausländischen Notar beglaubigt wird, ist je nach Herkunftsland die Legalisa-
tion (oder Apostille) erforderlich. Die gesetzlich vorgesehenen Unterschriften sind zur Aufbewah-
rung bei dem Handelsregister in Berlin zu zeichnen. 
 
Die Prüfung dieser Vorgänge obliegt dem Gericht der Hauptniederlassung bzw. des Gesellschafts-
sitzes; das Handelsregistergericht prüft, ob sich die gewählte Firma von den in Berlin bereits an-
sässigen Firmen hinreichend unterscheidet und ob die zu 2.1 genannten Voraussetzungen gege-
ben sind. 
 
Die Firma der Zweigniederlassung kann gleich lauten wie die der Hauptniederlassung; unzulässig 
wäre nach überwiegender Ansicht wohl eine völlig eigenständige Firmierung. Meist bedient man 
sich der Firma der Hauptniederlassung unter Beifügung des Zusatzes "Zweigniederlassung Berlin". 
 
Auf Geschäftsbriefen muss nach § 37a HGB die Handelsniederlassung angegeben werden. Die-
se ist grundsätzlich die Hauptniederlassung (vgl. § 29). Da die Zweigniederlassung eines deut-
schen Einzelkaufmannes jedoch über eine eigene Firma, eigene Vertretungsverhältnisse und eine 
eigenes Register verfügt, muss die Zweigniederlassung nur ihre Daten (inkl. Registergericht und 
Registernummer) und nicht die der Hauptniederlassung angeben. Die zusätzliche Angabe der 
Hauptniederlassung ist wünschenswert, aber gesetzlich nicht vorgeschrieben. Auf allen Ge-
schäftsbriefen und Bestellscheinen, die von einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung mit Sitz im Ausland verwendet werden, müssen das Register, bei dem die 
Zweigniederlassung geführt wird, und die Nummer des Registereintrags angegeben werden; zu-
sätzlich müssen jedoch auch entsprechende Angaben bezüglich der Hauptniederlassung gemacht 
werden.  
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Gründung durch ausländische Unternehmen 

Unternehmen mit Sitz im Ausland müssen eine Zweigniederlassung nicht am Sitz im Ausland, 
sondern direkt beim Registergericht in Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, Hardenbergstraße 31, 
10623 Berlin, Telefon: 90149-80 (Zentrale), anmelden (alle Anmeldungen, Zeichnungen, Einrei-
chungen und Eintragungen). Es gelten ähnliche Vorschriften wie bei der Gründung einer Zweig-
niederlassung durch deutsche Unternehmen, teilweise sind sie weitergehend, weil diese Zweignie-
derlassungen ähnlich wie inländische Hauptniederlassungen zu behandeln sind. Das bedeutet im 
Einzelnen: 
 

• Das Registergericht in Berlin überprüft die Anmeldungsunterlagen in vollem Umfang, nicht 
nur hinsichtlich der gewählten Firmierung. 

• Es ist ein Nachweis zu erbringen, dass im Ausland ein Unternehmen besteht, das nach 
deutschen Rechtsvorschriften in das Handelsregister einzutragen wäre. 

• Bei Kapitalgesellschaften ist eine Satzung in öffentlich beglaubigter Abschrift beizufügen. 

• Zur Anmeldung verpflichtet sind diejenigen Personen, die auch nach deutschem Recht dazu 
verpflichtet wären. 

• Der Leiter der Zweigniederlassung ist für alle registerrechtlichen Angelegenheiten voll ver-
antwortlich. 

• Die Firmierung richtet sich nach den deutschen Rechtsvorschriften. 

 
Ob die Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft ins Handelregister A oder B einge-
tragen wird, hängt davon ab, mit welcher deutschen Rechtsform die ausländische Gesellschaft 
vergleichbar ist.  
 

Gründung einer unselbständigen Zweigstelle  

Um eine unselbständige Zweigstelle handelt es sich, wenn das Unternehmen in seiner äußeren 
Einrichtung von der Hauptniederlassung nicht unterschieden ist (keine gesonderte Buchführung, in 
der Regel kein gesondertes Bankkonto) oder der Leiter der Zweigstelle nicht mit wesentlichen 
Kompetenzen ausgestattet ist. Im Grad der Selbständigkeit einer Filiale, den in der Regel das Un-
ternehmen selbst bestimmt, besteht also der wesentliche Unterschied zwischen handelsregisterli-
cher Zweigniederlassung und unselbständiger Zweigstelle. 
 
Die unselbständige Zweigstelle wird nicht in das Handelsregister eingetragen. Auf den  
Geschäftsbriefen der Zweigstelle kann zur Klarstellung die Bezeichnung "Zweigstelle Berlin" oder 
"Repräsentanz Berlin" geführt werden. 
 

Repräsentanz 

Vielfach fällt im Zusammenhang mit der Errichtung von Niederlassungen insbesondere ausländi-
scher Unternehmen der Begriff „Repräsentanz“. Diesen Begriff kennt das deutsche Gewerbe- und 
Handelsrecht nicht. 
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Entweder wird das Büro des betreffenden Unternehmens in Deutschland als Bestandteil der eige-
nen Organisation selbst gewerblich tätig, dann handelt es sich rechtlich um eine Betriebsstätte. 
Diese ist gewerberechtlich anzumelden. 
 
Oder aber es wird ein Büro eröffnet, das von einem externen und entsprechend beauftragten selb-
ständigen Gewerbetreibenden (z.B. ein Handelsvertreter) geleitet wird. Eine eigenständige ge-
werbliche Betätigung des ausländischen Unternehmens erfolgt in diesem Falle in Deutschland 
nicht. 
 

Gewerberechtliche Erfordernisse 

Gewerbeanzeige 

Jede der o. g. Niederlassungsformen (Tochtergesellschaft, Zweigniederlassung, unselbständige 
Zweigstelle) muss in Berlin ihr Gewerbe anzeigen. Die Gewerbeanzeige erfolgt auf einem Form-
blatt bei dem Bezirksamt, Abt. Wirtschaft (Gewerbeamt), in dem Bezirk, in dem sich die Betriebs-
stätte befindet. 
 
Ausländische Unternehmen, die in ein Register eingetragen sind, müssen die Eintragung in das 
Register im Heimatland in öffentlich beglaubigter Form nebst deutscher Übersetzung nachweisen, 
wenn sie eine Zweigniederlassung oder unselbständige Zweigstelle anmelden. Falls die Vertre-
tungsbefugnis des Anmeldenden nicht aus dem Registerauszug hervorgeht, muss eine beglaubig-
te Vollmacht nebst deutscher Übersetzung beigefügt werden. 
 

Besondere Zulassungsregelungen 

Wird eine Tochtergesellschaft gegründet, so müssen bei erlaubnispflichtigen oder handwerkli-
chen Tätigkeiten für die Gesellschafter bzw. bei Kapitalgesellschaften für die vertretungsberechtig-
ten Personen die entsprechenden gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein wie bei der 
Mutter.  
 
Bei dem Betrieb vorn Zweigniederlassungen oder unselbständigen Zweigstellen müssen in 
diesem Bereich gleichfalls eine Reihe besonderer Vorschriften beachtet werden: 
 

• Die Zweigniederlassung eines handwerklichen Betriebes braucht einen eigenen in die 
Handwerksrolle eingetragenen Meister als Vertreter oder fachtechnischen Betriebsleiter, 
wenn das Unternehmen mehr als 100 km von der Hauptniederlassung entfernt ist. 

• Bei den erlaubnispflichtigen Tätigkeiten der Makler, Bauträger u. a. wird die Erlaubnis dem 
Gewerbetreibenden, d. h. dem Inhaber der Hauptniederlassung, erteilt. Diese Erlaubnis wird 
versagt oder widerrufen, wenn der Antragsteller selbst, aber auch, wenn die mit der Leitung 
einer Zweigniederlassung beauftragte Person nicht die für den Gewerbebetrieb erforderliche 
Zuverlässigkeit besitzt.  

• Besondere Erlaubnisvoraussetzungen für die Zweigstelle oder Zweigniederlassung beste-
hen auch dann, wenn die Erteilung der Erlaubnis neben persönlichen Voraussetzungen an 
die Beschaffenheit der Räume geknüpft ist (z. B. Gaststätten, Spielhallenbetriebe). Hier sind 
eigenständige Erlaubnisse für die Zweigniederlassung oder Zweigstelle erforderlich. 
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Für bestimmte Gewerbe sind zwar keine Erlaubnisse erforderlich, es gelten jedoch Berufsaus-
übungsregeln wie z. B.: 
 

• Sachkundenachweis beim Handel mit Giften und Pflanzenschutzmitteln sowie dem Einzel-
handel mit frei verkäuflichen Arzneimitteln 

• Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten in Reisebüros und - in Berlin - beim Gebraucht-
waren- und Edelmetallhandel 

• Gesundheitspass beim Handel mit bestimmten Lebensmitteln. 

 
Die Industrie- und Handelskammer gibt gern Auskunft darüber, inwieweit hier Besonderheiten bei 
der Errichtung von Niederlassungen zu beachten sind. 
 

Ausländerrechtliche Erfordernisse 

Sollen Tochterunternehmen, Zweigniederlassungen oder Zweigstellen von ausländischen natürli-
chen Personen betrieben werden, so ist zu beachten, dass diese - abgesehen von EU-Bürgern - 
einen Aufenthaltstitel nach dem Ausländergesetz benötigen, der die beabsichtigte Erwerbstätig-
keit gestattet. 
 
Dieser Aufenthaltstitel ist unabhängig davon erforderlich, ob die betreffenden Personen langfristig 
ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik nehmen wollen. Die Aufenthaltserlaubnis kann jedoch unter 
erleichterten Voraussetzungen gewährt werden, wenn Ausländer unter Beibehaltung ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts im Ausland für ausländische Unternehmen nur Besprechungen oder Ver-
handlungen im Bundesgebiet führen oder wenn sie beispielsweise Anlagen montieren oder war-
ten, vorausgesetzt, der Aufenthalt überschreitet insgesamt nicht drei Monate innerhalb eines Zeit-
raums von zwölf Monaten.  
 
Besitzt ein Ausländer bereits eine Aufenthaltserlaubnis mit der Auflage, dass eine selbständige 
Erwerbstätigkeit nicht ausgeübt werden darf, so besteht die Möglichkeit, bei der Ausländerbehörde 
die Abänderung dieser Auflage zu beantragen. Über den Antrag wird aufgrund einer Stellungnah-
me der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung entschieden, die darüber zu befinden hat, ob 
an der beabsichtigten Tätigkeit ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse Berlins oder ein be-
sonderes örtliches Bedürfnis besteht und ob die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft 
erwarten lässt. 
Nähere Einzelheiten erläutert unser Merkblatt "Aufenthalt und Erwerbstätigkeit von ausländischen 
Staatsbürgern und Unternehmen in Deutschland". 
 

International-privatrechtliche Voraussetzungen 

Wollen ausländische Unternehmen aus Drittstaaten (außerhalb der Europäischen Union) eine 
Niederlassung in Berlin errichten, so müssen sie sowohl bei der Handelsregistereintragung als 
auch bei der Gewerbeanzeige nachweisen, dass sie am Gründungsort der Hauptniederlassung im 
Ausland ihren Verwaltungssitz und wesentlichen Geschäftsmittelpunkt haben. Sie können sonst 
als sog. "Non-resident"-Unternehmen nach deutscher Auffassung international-privatrechtlicher 
Bestimmungen als nicht rechtsfähig betrachtet werden. Dies hätte zur Folge, dass die Errichtung 
einer Zweigstelle durch die Gesellschaft nicht möglich ist. Vielmehr würde dann nur die anmel-
dende natürliche Person als Gewerbetreibender angesehen. Praktisch bedeutet dies, dass etwa 
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eine Haftungsbeschränkung, die der ausländischen juristischen Person zugute käme, in Deutsch-
land keine Wirkung entfalten könnte. Der Nachweis wesentlicher Geschäftstätigkeiten am Grün-
dungsort im Ausland muss in geeigneter Weise erfolgen. Dies kann geschehen durch Handelsre-
gistereintragung, Vorlage von Bilanzen, Wirtschaftsprüfertestate, Mietverträge, Telefonrechnungen 
etc. 
 
Für Mitgliedstaaten der EU hat der Europäische Gerichtshof die Anwendung der entsprechenden 
international-privatrechtlichen Bestimmungen im Jahr 1999 für unzulässig erklärt und dies im Jahr 
2003 in der sog. Inspire Art Ltd.-Entscheidung bestätigt, da dies der in den Europäischen Verträ-
gen garantierten Freizügigkeit entgegen stünde. 
 
 
Dieses Merkblatt soll erste rechtliche Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. 
 
Der Nachdruck von Teilen dieses Merkblattes erfolgt mit freundlicher Genehmigung der IHK Ost-
westfalen zu Bielefeld.

 


